Checkliste: Das muss Ihr Arbeitgeber bei einer Schulung finanzieren

	Das muss Ihr Arbeitgeber finanzieren
	erledigt

	Entgeltfortzahlung für Sie und ggf. den Stellvertreter
	☐

	Aufwendungen für An- und Abreise
	☐

	Übernachtung und Verpflegung
	☐

	Bei Schulungen, die nicht vom Integrationsamt durchgeführt werden: Kurskosten, Materialkosten, Kosten für den Referenten etc.
	☐


Gut zu wissen
1. Ihr Anspruch auf Schulung ergibt sich aus § 179 Abs. 8 SGB IX – Ihr Stellvertreter hat ihn ebenso.
1. Sie prüfen in eigener Verantwortung, ob eine Schulung erforderlich ist. Nur dann muss der Arbeitgeber sie bezahlen.
1. Bei Schulungen des Integrationsamts dürfen Sie grundsätzlich von Erforderlichkeit ausgehen – und die Kosten für den Arbeitgeber halten sich in Grenzen.
1. Der Arbeitgeber darf Sie nicht ausschließlich auf das Integrationsamt verweisen: Wird eine nötige Schulung dort nicht oder nicht rechtzeitig angeboten, haben Sie Anspruch auf einen anderen Anbieter.
1. Der Betriebs- oder Personalrat hat keinen Einfluss auf Ihre Schulungsmaßnahmen.
1. Kommt es zum Streit, entscheidet das Arbeitsgericht – Sie können Ihren Anspruch notfalls gerichtlich durchsetzen.
